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Suggestion for amendment of Article : 5
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Status : - Member - Alternate

Artikel 5:   Grundrechte

(1) Die Charta der Grundrechte ist integraler Bestandteil dieser Verfassung. Die Charta ist [im

zweiten Teil dieser Verfassung/in einem dieser Verfassung beigefügten Protokoll] wiedergegeben.

(32) Die Union kann der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und

Grundfreiheiten und anderen internationalen Konventionen zum Schutze der Menschenrechte

beitreten. Der Beitritt zu dieser Konvention berührt nicht die in dieser Verfassung festgelegten

Zuständigkeiten der Union.

(23) Die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte

und Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungs-

überlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, gehören zu den allgemeinen Grundsätzen des

Gemeinschaftsrechts Verfassungsrechts der Union.

Explanation (if any) :

Abs. 1:
Die vollständige Wiedergabe des Wortlautes der Grundrechtecharta ist unverzichtbar. Darüber
hinaus ist ein redaktioneller Verweis auf den Zweiten Teil unnötig und in einer Verfassung
unüblich.

Absatz 2 und 3 sollten getauscht werden, da es sich bei Absatz 2 - anders als bei Absatz 1 und 3, die
materielle Gewährleistungen enthalten - um eine Ermächtigungsgrundlage handelt.

Abs. 3 (ex-Abs. 2):
Die Union sollte die Möglichkeit haben, auch anderen Verträgen zum Schutz der Menschenrechte
beizutreten.


